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Amts- und Intelligenz
für die Oberamtsbcrirke

Nagold , / reudenkadt und Horb.
54. Dienstag , den G . IuU 1847.

Amtliche Gelasse.
GemeinschaftUches Oberamt

Nagold.
Nachstehender Erlaß der Centrallei-

tung des Wohlthaiigkcics -Vereins vom
22 . v. M . an die gemeinschaftlichen
Bezirksämter,

betreffend die Errichtung von Hülfs-
kasfen  und beziehungsweise von ver-
einigtenHulfs - und Lparka ssenft

wird auf diesem Wege zur Kenntmß
der Stiftungs - und Gcmeuideralhe un¬
ter der Aufforderung gebracht , sich we¬
gen der Errichtung solcher Kassen in
ihren Gemeinten mit den Burger -Aus¬
schüssen zu berathen und das Ergcvniß
binnen  4 Wochen  hieher vorzulcgen.

Den 2 . Zuli t847.
K . gemeinschaftliches Oberamt.

Daser . Siockmayer.
Stuttgart.

Erlaß der C e » r r a l l c i r u n g deS
Wohlthatigkeits - V er eines  an
die gemeinschaftlichen Lezirksamtcr , be¬
treffend die Errichtung vonPulsS-
kaiseu  und beziehungsweise von ver¬
einigten Hülss - und Sparkassen.

ES ist allgemein anerkannt , daß un¬
ter den jetzigen Theurungsvcrhalu .tffcn
hauptsächlich der mintcrvermögliche Mit¬
telstand und in diesem wiederum vor¬
zugsweise die Klasse der ärmeren Hand¬
werker leidet , und doch sind es gerate
diese, welchen die — vielen Gemeinten
bewilligten - Geldunterstutzungcn nicht
zu gur kommen , und welche auch son¬
stige fürsorgliche Maßregeln der Regie¬
rung thcilS gar nicht , thcilS nicht in
dem wünschenSwerthen Maße erreichen.
Es ist daher dringend geboten , aus Mit¬
tel zu denken , durch welche die Lage
dieser Staatsangehörigen nicht nur für
jetzt erleichtert , sondern auch der dro¬
henden Zunahme ihrer Verarmung mög¬
lichst vorgcbeugr werde . In der Reihe
dieser Mittel steht obenan die Errich¬
tung von Hiilfskasscii , welche nach Um¬

standen in Verbindung mir Sparkassen
gesetzt werde » können , in den größeren
Gemeinden deS Königreiches . - Denn
Almosen sind eS nicht , was dieser Klaffe
der Staatsbürger förderlich seyn kann,
und auch nicht , was sie wünschen . Um
so größeren Werrh hat für dieselbe ein
erleichtertes Kretitnehmen , wozu durch
Einrichtung von Hulsskaffcn Rach ge¬
schafft werten kann . Wie oft mag nur
der Fall Vorkommen , daß Angehörige
dieser Klaffe , von allem baarcn Gelte!
cnrblöst , weil ihnen die von gelieferten >
Fabrikaten oder geleisteter Arbeit noch !
auSstchenden Forderungen nicht ernge-
hen , genöihigt sind , geringe Lummen
auszunehmen , um damit ihren und ihrer
Familien nölhigen Lebens -Unterhalt zu '
bestreiten oder unausschicdliche Einkäufe

. für ihr Gewerb zu machen , daß >>e aber
! die unentbehrlichsten Summen nur mit
! großer Muhe , nach kagelangem Umlau¬

fen , gegen wucherliche Zinse und unter
sonstigen lästigen Bedingungen erhalten.
Allen diesen Nachtheilen begegnet eine
nicht aus Gewinn berechnete , sondern
in rein gemeinnütziger Absicht errichtete
Hulsskasse , welche um ihres wvhllhan-
geu Zweckes willen selbst kleine Ver¬
luste mchr scheut . Sie reißt den Gcld-
suchendcn schnell und unter für ihn
möglichst günstigen Bcdüigungen aus
seiner Verlegenheit und bewahrt ihn

' vor dem doppelten Verluste au Zeit und'
Geld . Ukbeetreß gewahrt cme solche
Kaffe den Burgern den großen Vor-
kheil , daß sie mit ihrer Hülfe Einkäufe
für ihre Oekonomie oder das Gewerbe
im geeignetsten Zeitpunkte machen kön¬
nen , wahrend sie bei dessen Versäumung
vielleicht Preise bezahlen müssen , bei
welchen das Gewerbe mir Nutzen nicht
mchr betrieben werden kann . Räumt

. endlich die Hulfskaffe ihren Schuldnern
auch die Vergünstigung der allmaligen

' Tilgung der Schuld durch AoscvlagS-
! zahlungen ein , was im beiderseitigen

Znrercsse gleich sehr liegt , so gewahrt
^sie ihnen hiedurch noch eine große Wohl-

that , deren sie sich in der Regel von
Leiten der Privatgläubiger bei Anlehen
von geringerem Belaufe nicht zu er¬
freuen haben . Muß hienach eine Hülfs-
kaffe auf den Nahrungsstand der min¬
der bemittelten Einwohner einer Ge¬
meinde unbestreitbar einen sehr günsti¬
gen Einfluß äußern , so kann derselbe
nach Umstanden und unter Vorausse¬
tzung einer zweckmäßigen und sorgfäl¬
tigen Verwaltung erhöht werden , wenn
diese Kasse die gleichzeitige Bestimmung
erhält , als Sparkasse für alle minder
vermöglichcn , selbstständig oder unselbst¬
ständig in der Gemeinde lebenden Per¬
sonen zu dienen . Die Sparkasse ge¬
wahrt denselben die Möglichkeit , von

^ Geldern , welche sie jetzt einnehmcn,
aber erst nach Wochen oder Monaten
für den Unterhalt der Familie oder ihr
Gewerbe brauchen , in der Zwischenzeit

' Zinsen zu ziehen , vcrhilft der dienen-
^ Len Klasse zur Ansammlung kleiner Sum-
! men , die außerdem vielleicht vergeudet

oder durch unvorsichtiges Ausleihen vcr-
, loren gehen wurden , weckt damit ihren

Sparsamkeitssinn und vermehrt auf diese
Weise den Wohlstand derer , die sie be-

! nutzen , während sie zugleich Gelder,
! die außerdem kürzere oder längere Zeit

todl daliegen wurden , schnell nutzbrin¬
gend macht und in so fern den doppelten

. Vonhcil gewahrt , » eben dem Nutzen,
! wclcken sie den Einlegern verschafft , zu¬

gleich zu Vermehrung des VolkSver-
i mögens überhaupt bcizutragew Es be-
^steht zwar bereits eine allgemeine Spar-
^kaffe für das ganze Königreich in Stutt¬
gart,  welche in jeder Oderamtsstadt
' einen Agenten haben soll , um die Hin-
^und Hersenduug der vom Postporto be-
s freuen Einlagen zu besorgen . Darum
! erscheint aber die Einrichtung von Lv-
s kaftparkassen auf dem Lande nicht min-
j der alS Bedürfnis ; , weil solche auch

anderen als den zur dienenden Klaffe
gehörigen minder bcmineften Person «»
Gelegenheit zu verzinslicher Anlegung
ihrer Ersparnisse bieten wurden ; weil
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ferner die Erfahrung lehrt , daß viele
auswärtige Personen die allgemeine
Sparkasse auS Scheu vor der mit der
Beförderung der Gelder von ihrem
Wohnort zu dem Bezirksagente » ver¬
bundenen , wenn auch geringen Mähe
und Gefahr von Verlusten nicht benü¬
tzen , und anzunchmc » ist , daß die zur
Theilnahme an einer Sparkasse Berech¬
tigten von derselben um so mehr Ge¬
brauch machen , je näher sie ihnen zur
Hand ist . Man hat zwar gegen eine
Kombination der Sparkassen mitHülfs-
kassen eingewendet , daß eine solche Ver¬
einigung leicht dazu führe , daß die Zwecke
der Hülfskassen Noth leiden . Diese Be-
forgniß scheint nicht ungegründet zu seyn;
indessen wird bei einer sorgfältigen und
zweckmäßigen Verwaltung die Verbin¬
dung ohne dsachtheil bestehen können.
Nur wird der Grundsatz festzuhalten
seyn , daß um der Sparkasse willen der
Fond der HülfSkafse auf keinen Fall
überschritten werden dürfe . Den bisher
ausgeführten Vorzügen derHülfs - und
der Sparkasse werden allerdings auch
Nachlheile gegenüber gestellt , welche eine
nähere Beleuchtung verdienen . ES wird
gegen sie vorgebracht , daß , wenn die
Errichtung von seiten öffentlicher Kor¬
porationen erfolge , die ohnedieß schon
bedeutenden Geschäfte der Orts - und
Aufsichtsbehörden durch eine hinzukom¬
mende weitere lästige Verwaltung noch
vermehrt werden , und daß die bereits
in hohem Grade in Anspruch genom¬
menen Korporationskassen durch die bei
Hülfs - und Sparkassen vorkommenden
Ausfälle und Verluste aufs Neue bela¬
stet werden . Was letztere Befürchtung
betrifft , so mögen Verluste bei den Hülfs-
und Sparkassen , die für ganze Obcr-
amtsdezirke  eingerichtet werden , al¬
lerdings weniger zu verhüten seyn , weil
dieseKassen , wenn sie ihre Bestimmung,
die in Erleichterung des Krctirnehmens
besteht , erreichen sollen , die Forderungen
hinsichtlich der von ihren Schuldnern
zu leistenden Sicherheit nicht zu hoch
stellen , namentlich hypothekarische Si¬
cherheit nicht verlangen dürfen , ihre
Verwalter aber den Angehörigen des
Bezirks doch schon , zu entfernt stehen,
um auf andere Weise das zur Sicher¬
heit der Kasse Erforderliche wahrneh-
men zu können . Weit günstiger stellt
sich dagegen die Sache bei den für ein¬
zelne Gemeinden  errichteten Hülfs-
kasscn heraus . Die Verwaltungsbehör¬
den dieser Kassen kennen in der Regel
die Eigenschaften und Verhältnisse der
um Anlehen nachsuchenden Gemeinde-
Angerörigen genau , sind wenigstens in

. >

der Lage , dieselben leicht zu erfahren,
können darum eher beurtheilen , ob der
Nachsuchende das erbetene Anlehen zu
dem von ihm angegebenen Zwecke wirk¬
lich bedarf , welche Art von nicht hypo¬
thekarischer Sicherheit von demselben
nach Maßgabe seiner individuellen Ei¬
genschaften und Verhältnisse gefordert
werden kann und zur Sicherstellung der
Kasse zu fordern ist . Sie vermögen
auch die erwa für eine Verlängerung
der Rückzahlungsfrist vorgebrachten
Gründe besser zu würdigen , und wer¬
den endlich den geeigneten Zeitpunkt,
in welchem dem Schuldner die Befrie¬
digung der Kasse am wenigsten schwer
fallt , wahrnehmen und Vorkehr treffen,
daß dieser Zeitpunkt nickt zum Nack¬
theit der Kasse und des Schuldners
selbst unbcnützc oorübergehe . Thun da¬
her die Verwaltungsbehörden solcher
Gemeinde -Hülfskassen ihre Schuldigkeit,
so werden nicht wohl Verluste von Be
lang herausrommen , zumal wenn diese
Kassen die erforderlichen Kapitalien zu
einem niedereren Zinsfuß erhalten , als
der ist, zu welchem sie- auSleihen , was
wohl gelingen durfte , wenn der Wohl-
thätlgkcitssinn der vcrmöglichcren Ge¬
meinde -Angehörige » auf geeignete Weise
in Anspruch genommen wird . Sollten
aber auch , troz aller Vorsicht , Verluste
nicht zu vermeiden sei)» , so fallen sie unter
den Gesichtspunkt einer gewiß sehr zweck¬
mäßig aufgewenteien Armen -Unterstu-
tzung , und wagen die wohlthatigen Wir¬
kungen weit nicht aus , iuelche dieseKassen
auf den Wohlstand einer ganzen Klasse
von Gemeinde -Angehörigen äußern ; zu¬
mal mit allem Gruno angenommen wer¬
den kann , daß die Gemeinde mittelst
einer Hülfskasse der gänzlichen Verar¬
mung eines manchen Bürgers vorzu¬
beugen vermag , iveiaier außerdem frü¬
her oder später der Armenkasse anheun-
fallen würde . Betreffend sodann die
als weiteren Grund gegen die Einfüh¬
rung solcher Kaffen aus Rechnung von
Korporationen angeführte Geschäfts-
Vermehrung der Korporalions - und
Staats - Aufsichtsbehörden , so läßt sich
diese nicht in Abrede stelle ». Wenn
aber dieser Umstand die Einführung ei¬
nes der nützlichsten Institute sollte ver¬
hindern können , so stände cs in der
Thal schlecht um die Hoffnung oer Ver¬
besserung unserer wtnhschafftichcn Zu¬
stände , und es ist auch von der Unci-
gennützigkeit und dem redlichen Elser
der Korporatlonsvorsteher zu erwarten,
baß ein solch selbstsüchtiger Beweggrund
nicht den Ausschlag geben werde , wenn
eS sich um das Wohl einer ganzen

Klasse von Mitbürgern handelt . Bei
näherer Betrachtung dieses Gegenstan¬
des werden sich die Dezirks - Armenver-
eine überzeugen , daß sich für sie und
die Lokal - Armenvereine bier ein sehr
geeigneter Stoff der Wirksamkeit dar¬
btet « , indem sie sich zur Ausgabe ma¬
chen , auf die Errichtung von HülfS-
Kaffeu in einzelnen , zumal größeren
Gemeinden hinzmvirken , den Korpora-
tionsvorstehern hiebei mit Rath und
That an die Hand zu gehen , das Un¬
ternehmen durch Aufforderungen an edle
Menschenfreunde , Anlehen zu diesem
Zwecke gegen Verzinsung zu geringeren
Procemen zu geben , unterstützen , undnö-
khlgenfalls die Unterstützung des Staats,
weiche nach Umständen nicht versagt
werden wird,  bei der Cemralleitung
nachsnchen . Die Einrichtung dieser An¬
stalten läßt sich in manchfacher Weise
denken , entweder als bloße Hülfs - oder
in Verbindung mit enicr Sparkasse,
mit verschiedenen Beschränkungen hm-
sichtlich der zu unterstützenden Perso¬
nen , der geforderten Sicherheit , der
Größe des Kredits u . s. s. Zn dieser
letzteren Beziehung wird namentlich fest-
zuvalten seyn , daß die Hüliskassen auf
Anlehen für solche minder vermögliche
Personen zu beschränken sind , welche
Arbeitsfähigkeit besitzen , und von denen
zu erwarten ist , daß sie vermöge ihrer
moralischen und intellektuellen Eigen¬
schaften die erhaltenen kleinen Vor¬
schüsse nützlich verwenden . Die Anle¬
hen sollen zur sie als Produktionsmit¬
tel , nicht als eine Armen -Unterstützung
wirken . Für den Leichtsinnigen ebenso , ^
wie für den Arbeitsunfähigen ist die
Erleichterung des Borgens keine Wobl-
rhat , sondern nur eine Veranlassung
zu weiterer Zerrüttung seiner Vermö-
gensverhällmsse . Sodann wird als Be¬
stimmung der gewährten Vorschüsse fest-
znhalten seyn die Bestreitung der noih-
wendigften Ausgaben , z. B . die An - !
schaffung von Rohstoffe » , von Hand - !
werkszeug , zu Bezahlung der Haus-
»uetbe , zu Einlösung verpfändeter Ge¬
genstände , zu Tilgung dringender schul¬
den u . s. f. , niemals aber zu vermeid¬
lichen Ausgaben . Die Wahrung die¬
ses Charakters der Hülfskassen wird
sehr befördert , wenn zwischen den Or¬
ganen der Anstalt und den Borgenden '
nicht blos das nackte Recht , sondern
ein sittliches Verhällniß einlrilt , gegrün¬
det auf bre Gesinnungen menschenfreund¬
lichen Wohlwollens und dankbaren Ver¬
trauens . Zu Erreichung dieses Zwe¬
ckes würde es sehr förderlich seyn , wenn
Armenfreunve zwischen die Gemeinde-
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Anstalt und die Hülfsbedürftigen treten,
die Anträge auf Bewilligung der Vor
schüffe stellen , die Ausbezahlung ver¬
mitteln , die Verwendung überwachen,
und für die richtige Rückbezahlung sor¬
gen . Zm Allgemeinen ist möglichste Ein
sachheit besonders zu empfehlen . Deß»
gleichen darf nicht unterlassen werden,
das Subsekt des Vermögens der Hülss¬
kassen bestimmt zu bezeichnen . Endlich
versiebt es sich von selbst , daß die nö-
thige Garantie und Kontrole gegen eine
schlechte oder nachlässige Verwaltung
der Kassen ausgestellt werden . Die Cen¬
tralleitung hat für angemessen gefun¬
den , hicnach die Grundzüge einer Ge-
meinde - Hülfs - und Sparkasse mitzuthei-
len . ( Sie folgen in unserem nächsten
Blatt .) Sie will dam « jedoch der ge¬
setzlich bestehenden Autonomie der Ge¬
meinden aus keinerlei Weise vergrei¬
fen , ist vielmehr bereit , jedem derarti¬
gen Unternehmen , dessen Staturen als
zweckmäßig erkannt werden , ihre Un¬
terstützung angedeihen zu lassen , gleich - ,
wie sich von selbst versteht , daß Abän - ^
derungen der Statuten , welche an der
Hand der Erfahrung als zweckdienlich
erkannt werden , den Verwaltungsbehör¬
den , mir Genehmigung der Krersregie-
rung , vorbedalren bleiben . Die gemein¬
schaftlichen Bezirks - Aemter werden auf-
geforderi , diesen Erlaß , welcher auch
durch den Schwäbischen Merkur zur
öffentlichen Kcnntniß gebracht werden
wird , durch das Bezirks - Intel !igenz-
blait oder auf sonstige geeignete Weise
innerhalb des Bezirks bekannt zu ma¬
chen , auch den Gegenstand selbst in dem
Bezirks - Armcnvereine zur Erörterung
zu bringen , so wie überhaupt die Er¬
richtung solcher Kassen in gröhern Ge¬
meinden auf jede angemessene Weise zu
unterstützen und zu befördern . Das
Ergebmß seiner dießfälligen Bemühun¬
gen hat das gemeinschafilichc Bezirks¬
amt in sechs Wochen anzuzeigen.

Den 22 . Juni 1847.
Die Centralleiiung des Wobl-

lhätigkeits - Vereins.

Qberamt Nagold.
Die OrtSvorstchcr werden aufgefor¬

dert , am nächsten Botentag anzuzeigen,
welche Personal - Veränderungen sich
bei denjenigen Militär - Pflichtigen be¬
geben haben , welche bei der Auöhebum
im Jahr 1844 nach Maßgabe des
§ . 191 der Instruktion zur Kriegsdienst-
Ordnung vom 22 . Mai 1843 zur
Landwehr bezeichnet wurden.

Len 3 . Juli 1847.
K . Oberamt . Daser.

Oberamt Nagold.
Warnung.

Der Unterzeichneten Stelle ist heute
-in falsches bairisches Guldenstück über¬
geben worden . Dasselbe ist etwas klei¬
ner als die ächten , trägt die Jahres¬
zahl 1845 und hat eine bläulichte Farbe;
die Kerben am Rande sind nickt sehr-
scharf ausgeprägt , und laufen nicht rn
einer geraden Linie.

Indem Jedermann vor der Annahme
solcher Geldstücke gewarnt wird , wer¬
den alle diejenigen , denen solche angc-
boten werden , aufgefordert , solche ent¬
weder dem Oberamt , oder ihrem Orks¬
vorsteher zu übergeben.

Den 3 . Juli 1847.
K . Oberamt . Daser.

Qberamt Nagold.
An die Stadt und (Hcmeinde-

rathe und die Steuersatz-
Behörden.

In Gemäßbcit der Königlichen Ver¬
fügung des Finanz -Ministeriums vom
10 . Januar 1842 ( Reg .-Bl . S . 22)
hat die Unterzeichnete Stelle Behufs
der Ergänzung des Landeskarasters der
Gewerbe Heuer wieder auf den 1. Ok¬
tober dem K . Srcuer - Kollegium eine
Uedersichr der in den letzten 3 Jahren
18 " ,47 in den einzelnen Bezirks -Orrcn
vorgegangenen Kataster - Veränderungen
vonulegen , weßwegcn , die Steuersatz-
Behörden hicmir unter Bezug aus Punkt
3 der zu ihrer Kcnntniß gekommenen
Instruktion des K . Steuer -Kollegiums
vom 1. Dezember 1842 ( Amtsblatt von
1843 Nro . 3 Seite 18 ) aufgefordert
werden , dai' ür zu sorgen , daß dem mir
der Redaktion tcr Obcramts -Ueberpcht

oberamtlich beauftragten Verwaltungs-
Aktuar Bell ing  zu Nagold die erfor¬
derlichen Nackweisungen der in den
örtlichen Gewcrbe - Stcuerkatasterli vom ^

1 . Juli 1844 bis 30 . Juni 1847 ein¬
schließlich vorgekommcnen Acnteruugen
längstens bis zum letzten August l. I.
zukommen.

Die Formulare zu den dießfallsigen
Uebersickten , in welchen zu Beseitigung
von Anständen und Erleichterung des
Geschäfts , der Stand des Gewerbeka-
rasters pro 1. Juli 1844 roth einge¬
tragen ist , werden demnächst den betref¬
fenden Verwaltungs -Aktuarien , als Ak-
'uaren der Steuersatz -Behörden von hier
aus zugehen und es wird den Letzter»
in Beziehung ihrer Kosten -Anrechnun¬
gen für dieses Geschäft bemerkt , daß
von der K . Katasterkasse den Verwal-
tungs - Aktuaren ein Taggeld von 1 fl.
20 kr . im Wohüsitz und 2 fl . außerhalb

desselben gereicht , an Reisekosten aber
nichts vergütet wird , weil daSvorliegende
Geschäft mit dem ordentlichen Steuersatz-
Geschäft vereinigt werden kann . Die Be¬
lohnung der Stcuersetzer und Gemcinde-
räthe ist die gewöhnliche und wird von
den betreffenden Ortskasse » bezahlt.

Indem mau nun den Stadt - und
Gemeinderäthe » noch bemerkt , daß sie
nach Punkt 3 der oben bezeichnten
Instruktion des K . Steuer - Kollegiums
das Ergebniß dieser dreijährigen Ueber-
sichren uutei schriftlich auzuerkennen ha¬
ben , versieht mau sich zu den Steuer-
seheri ! uns ihren Aktuaren , daß sie bei
dem jährlichen Steuer - Revisions - Ge¬
schäft der oberamrlichen Weisung vom
15 . Juli , 842 ( Amtsblatt Nro . 57 S.
445 ) nickt nur bisher nachgekommcn
seyn werben , sondern auch insbesondere
bei der bevorstehenden Revision der Ge¬
werbe - Kataster die langst bestehende
Instruktion , namentlich die Ansätze , wie
sie in der Klassen - Tafel vorgezeichnet
sind , genau einhalten.

Bei auffallenden Ab - oder Zunahmen
in den Katastern sind in den einzusen-
dcuten Uebersichten unter den Bemer¬

kungen die Grünte auf ei» e entsprechende
Weise anzugeben . Den 4 . Juli 1847.

K . Oderamt . Daser.

Oberamrsgericht Nagolb.
Nagold.

Schulden -Liquidationen.
In ten uachgenauuteu Gantsachen ist

zur Schulden -Ltguidalion rc. Tagsahrt
aus die unten bezeichnte Zeit auberaumt,
wozu die Gläubiger unter dem Anfü¬
gen vorgeladen werden , daß die Nicht-
liquitirendeu , so weit ihre Forderungen
nicht aus den Gericht » - Akten bekannt

sind , am Schluffe der Liquidation aus¬
geschlossen , von den übrigen nicht er-
schciueuteu Gläubigern aber wird an-
gcnom .i.cn werten,  daß sie hinsichtlich
eines etwaigen Vergleiws , der Geneh¬
migung tes Verkaufs tcr Blasse - Ge¬
genstände und der Bestätigung des Eü-
lerpflegerS der Erklärung der Mehrheit
ihrer Klaffe beitreten.

Johann Georg Hebsaker,  Borten¬
wirker in Nagold,
Donnerstag den 5 . August,

Morgens 8 Uhr,
auf dem hiesigen Nachhause.

Friedrich Spitze uberger,  Tuch-
schcerer von Rohrdorf,

Freitag den 6 . August,
Morgens 8 Uhr,

aufchem dortigen Rathhause.
Den 28 . Juni 1847.

K . Oberamtsgericht . Berner.



Kameralamt Dornstetten und^
Bezirks - Bau - Amt Calw . !

F r e n d e n st a d t. i
Pflaster - Bau - Akkord . §

Die Erneuerung einer größeren Pfla¬
sterstrecke in hiesiger Stadt , wovon die
Kosten zu 1357 fl. 20 kr . voranschlagt
sind, wird am

Montag dem 12 . Juli d. I .,
Vormittags 10 Uhr,

auf dem hiesigen Rathhause an Pfla¬
sterer , welche sich über ihre Tüchtig¬
keit urkundlich anSzuweisen im Stande
sind, öffentlich verakkordirt.

Ucberschlag und Akkords -Bedingun¬
gen können bei dem Kameralamt täg¬
lich eingesehen werten.

Den 3. Juli 1847.
K. Kameralamt Bezirks -Bau -Amt

Dornstelten . - Calw.
H a i t e r b a ch.

Aufforderung.
SaMmtliche Polizeibehöre -en werden

ersucht , die ledige, und mit einem Hau-
sirpatcnt versehene Katharina Frei  da¬
hier nach Hause zu weisen, da dieselbe
wegen einer Anschuldigung zu verneh¬
men ist

Fen 5 . Juli 1847.
Ltadrschuliheißcnamt.

Wildberg.
Meister - Reckt.

Johannes Böhler  in Effringen er¬
halt von K . Oberamt als Maurer und
Steinhauer das Meister -Rect»r dritter
Klasse, was hicmit bekannt gemacht wird-

Den 3. Juli 1847.
Obmann der Maurer - und

Steinhauer -Zunft.
Moser.

H v cho o r f,
Obcramls Freudcnstadt.

Hcu g ras - Vc rkau  f
Aus der >Gammasse des entwichenen

Jakob Kevplcr  werden am
Freitag dem 9. d. M -,

Nachmurags 1 Nbr,
circa 4 Morgen Heugras

im öffcmlichcn Aufstreich zum Verkauf
gebracht.

Die Herrn Orrsvorsteher wollen die¬
ses in ibren Gemeinden eröffnen lassen.

Den 2. JNi 1847.
Im Auftrag des Gülcrpflegers:

Schultheiß Sckaible.
Lernest.

Fahruiß und Liegenschafts-
Verkauf.

Dem waisengerichtlichen Aufträge zu
Folge soll auf Absterden der Schuh¬
macher Pfcifle 'schen  Eheleute ihre

sämmtliche
Fadrniß und
Liegenschaft

zum öffentli¬
chen Verkauf ausgcsetzt werden.

Es ist nun der Fabrniß -Verkauf auf
Montag den 12. d. M.

bestimmt, und kommt vor:
Eine Kub , eine
Ziege , Bettge-

MMWS wand und Haus-
geräthschaften aller Art.

Die Liebhaber wollen sich an benann¬
tem Tage

Morgens 7 Uhr
in dem Hause des verstorbenen Pfeifle
cinfinden.

Der Liegenschafts - Verkauf beginnt
am folgenden Tag , und haben sich die
Liebhaber

Nachmittags 1 Uhr
auf hiesigem Naihhaus einzusinden, die
auswärtigen Liebhaber haben sich vor
Anfang der Versteigerung mit gemein-
dcräthlichen Prädikats - und Vermögens-
Zeugnissen auszuweisen.

Dieselbe besteht:
.. ' l ) in einem

, Ns - AN- s s zweistöckigen
Wohnhaus;

2) einem gut
gewölbten Keller bei dem Hause mit
einem einstöckigen Kellerbaus;

3) circa 15 Ruthen Wurzgarten an
zwei Stücken bei dem Haus;

4) 4 ^ Morgen Acker an einem Stück,
in bester Lage.
Die Herren Ortsvorsteber werden er¬

sucht , Vorstehendes gefälligst bekannt
machen zu lassen.

Ten 2 . Juli 1847.
Aus Auftrag des Waisengerichts:

Stadtschultheiß Brenner.
Dorf Altenstaig,

Oberamts Nagold.
Langholz - Verkauf.

Aus dem' Gemeindcwald Enzwald
werden

am Samstag dem 10 . Juli d. I -,
Nachmittags I Uhr,

ans hiesigem Nachhalls
circa 130 Stämme Langholz , vom

70er abwärts,
welches meistens zu Säghol;

E sich eignet , von schöner Qua-
lität , und gut abznfuhren ist,

im öffentlichen Aufstreich verkauft , wozu
man die Herren Holzkäufer höflich ein¬
ladet.

Len 30 . Juni 1847.
Aus Auftrag des Gemeinderaths : >

Schultheiß Theurer . !

OberamtS Calw.
Zimmerspänc -Verkauf.

Der Unterzeichnete ist gesonnen,
am 8. Juli,

Vormittags 10 Uhr,
ein Quantum Zimmerspäne , forchene

und tanncne,
gegen haare Bezahlung zu verkaufen.

Den 28 . Juni 1847.
_ Schultheiß Seeger.

Nagold.
Geld auszuleihen.

Bei dem Unterzeichneten liegen gegen
gesetzliche Versicherung 100 fl.
Pflegschaftsgeld zum Ausleihen
parat.
5 . Juli 1847.

Engelwirth Dürr.
Wildberg.  ^

Geld auszuleihen.
Aus einer meiner Pflegschaften lie¬

gen 400 fl. zum Ausleiher , auf
gerichtliche Versicherung zu 5

. Prozent parat , die jeden Au¬
genblick abgegeben werden können.

Den 3 . Juli 1847.
_Stadtrath Köhler,  Pfleger.

W i l d b e r g.
Geld auszuleibcn
Der Unterzeichnete hat gegen

gute Versicherung 300 fl. Pfleg-
gelk auszulcihcn.

Den 26 . Juni 1847.
Jakeb Breimayer,

Weißgerber.
Nag oH

Handln, »gshaus feil
Ein ganz zweckmäßig eingerichtetes

D- andlnngs - HauS,
^welches bisher einen
!Waaren -Umsatz von
!l0,000biö 12,000 fl.

Aper Jahr hatte , ist_ __ zum den feste« Preis
von 4600 fl. feil.

Näheres ist zu erfahren auf frankirte
Briefe bei

G . Zaiser,  Buchdrucker.
Altenstaig.

Wohnungs - Veränderung
nud Empfehlung.

Ich beehre mich hiedurch anzuzeigeu,
daß ich nun mein Geschäft in den
Baren verlegt habe, und bitte , mir das
bisher geschenkte Zutrauen auch hier
zu bewahren.

I . Wucherer.
Branntwein  s 28 , 32 , 34 kr.

per Maas
bei I . Wucherer.

Redigirt , gedruckt und verlegt von S . Zaiser.

Ar«

Bei de.
einen reich
zu hoffen,
gen Mang
hcn Preis,
len Gutsb
trag ihrer
rung solch,
dein daß
Quantität,
bestimmt w
lung von
als eines
bas Bedü
empfiehlt,
laß in kei
größerce 1
ein Mange
Einrichtun
raihc solct
dringend c
dürfniß c<
öffentlicher
zu feyu, ft
Gcmcuitc-
kclztcreu in
eigene Lör
baut lverd

Für die
Obstb örrci
des laudu
Belehrung
Laut - u.
werten.

L
Grundz
deziebungs

H ül
§. 1. L

den mind«
der Gcme
Klasse der
tes Kredit
greifen , l
Umständ«
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